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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1920

Norm

KO §12

Rechtssatz

Das im § 12 KO vorgesehene Erlöschen eines vorgemerkten Pfandrechtes hat nicht zur Folge, daß dieses Pfandrecht

infolge der Konkurseröffnung auch grundbücherlich gelöscht werden muß.
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